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TOP 17:  Kosten Straßenbeleuchtung Steinkrug 
 
Beratung: 
Der Bereich Steinkrug in Büchen ist zurzeit noch ohne Straßenbeleuchtung.  
Die Gemeinde hat geplant diesen Bereich mit Straßenlampen auszurüsten.  
Es liegt der Gemeinde ein Angebot von der Firma Strube für die Herstellung der 
Straßenbeleuchtung in Büchen für den Bereich Steinkrug vor. 
Die Angebotssumme beträgt: 21.496,64 €. 
 
Entsprechend der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den 
Ausbau, den Umbau und die Erneuerung von Straßen und Wegen in der Gemeinde 
Büchen (Straßenausbausatzung),  
§ 4 Vorteilsregelung, Gemeindeanteil, Absatz 4, 
werden für die Herstellung, den Ausbau, den Umbau und die Erneuerung von 
kombinierten Geh- und Radwegen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3), Beleuchtungs- und 
Entwässerungseinrichtungen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und 5) an Straßen, Wegen und 
Plätzen, a) die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraße)   
85 v.H. von dem beitragsfähigen Aufwand (§ 2)  auf die Beitragspflichtigen (Anlieger) 
umgelegt.  
Das heißt der Anteil der Anlieger beträgt 85 % und der Anteil der Gemeinde beträgt  
15 % der Herstellungskosten. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Bau-, Wege- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Firma Strube wird mit der Lieferung und Herstellung der Straßenbeleuchtung für 
den Bereich Steinkrug in Büchen beauftragt. Die Kosten werden entsprechend der 
Straßenausbaubeitragssatzung auf die Anlieger (85 % = 18.272,14 €) und die 
Gemeinde (15 % = 3224,50 €) umgelegt. 
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